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[bookmark: _q8b6blsj00hl]CHECKLISTE: GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG FÜR SCHWANGERE UND STILLENDE MÜTTER 
	Gefährdungen
	Nein
	Ja

	Physikalische Gefährdungen

	Manuelles Heben, Tragen, Bewegen (regelmäßig > 5 kg bzw. gelegentlich > 10 kg)?
	☐
	☐

	Langes bzw. andauerndes Stehen (> 4 Std. / Tag in Summe)? 
	☐
	☐

	Häufig erhebliches Strecken, Beugen, Bücken, Hocken oder andere Zwangshaltungen?
	☐
	☐

	Einwirkungen von Vibrationen, Erschütterungen, u. a. durch das Führen von Staplern?
	☐
	☐

	Einwirkung durch Lärm (> 80 dB(A) bzw. impulshaltige Geräusche)? 
	☐
	☐

	Einwirkung durch ionisierende / nicht ionisierende Strahlung? 
	☐
	☐

	Einwirkung von Hitze (> 30 °C), Kälte (< 16 °C), Nässe?
	☐
	☐

	Stolper-, Sturz-, Absturzgefahren, die über das alltägliche Maß hinausgehen?
	☐
	☐

	Chemische Gefährdungen

	CMR-Stoffe mit den H-Sätzen H340, H350, H360
	☐
	☐

	Reproduktionstoxische Stoffe mit dem H-Satz H361 (nur stillende Frauen)
	☐
	☐

	Akut toxische Stoffe mit den H-Sätzen H300, H 310, H 330, H 301, H 311, H 331 
	☐
	☐

	Spezifisch zielorgantoxische Stoffe nach einmaliger Exposition mit dem H-Satz H370
	☐
	☐

	Blei und Bleiderivate
	☐
	☐

	Stoffe, die auch bei Einhaltung des AGW als fruchtschädigend eingestuft sind 
(„Z“ in Spalte Bemerkungen der TRGS 900)
	☐
	☐

	Biologische Gefährdungen

	Biostoffe der Risikogruppe 2, 3 oder 4 bzw. das Rötelnvirus oder Toxoplasma
	☐
	☐

	Gefährdungen durch das Arbeitsverfahren / die Arbeitsbedingungen

	Erhöhte Unfallgefahren durch Umgang mit Personen, die durch potenziell aggressives Verhalten eine Gefahr sein können?
	☐
	☐

	Fließarbeit, getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo?
(Ausnahmegenehmigung durch Aufsichtsbehörde möglich, § 29 MuSchG)
	☐
	☐

	Belastung durch Tragen einer Schutzausrüstung (z. B. PSAgA, schwerer Atemschutz)?
	☐
	☐

	Tätigkeit mit besonderer Fußbeanspruchung, bei der eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu befürchten ist?
	☐
	☐

	Arbeiten bei Überdruck (z. B. in Druckkammern, beim Tauchen), in Räumen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre oder im Bergbau?
	☐
	☐

	Gefährdung durch Alleinarbeit (Arbeitsplatz kann nicht jederzeit verlassen werden; Hilfe kann nicht jederzeit erreicht werden)?
	☐
	☐

	Unverantwortbare psychische Belastungen (z. B. Tätigkeit auf Kinderkrebsstation)?
	☐
	☐

	Gefährdungen durch die Arbeitszeit

	Nachtarbeit (zwischen 20 und 6 Uhr)? Ausnahmegenehmigung bis 22 Uhr möglich.
	☐
	☐

	Mehrarbeit (> 8,5 Std. täglich oder 90 Std.  in der Doppelwoche)
	☐
	☐

	Soll Sonn- / Feiertagsarbeit geleistet werden? Ausnahmeregelungen möglich.
	☐
	☐

	Ergebnis
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| 	keine relevanten Gefährdungen – eine Weiterbeschäftigung ist ohne Maßnahmen möglich
|_| 	relevante Gefährdungen vorhanden – eine Weiterbeschäftigung ist nur mit folgenden Maßnahmen möglich: _____________________________________________________________________
|_| 	relevante Gefährdungen vorhanden – eine Umsetzung auf einen anderen Arbeitsplatz oder ein Beschäftigungsverbot ist erforderlich
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